
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der SAGO GmbH für die Vermietung 
 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die SAGO GmbH bietet Kunden (nachfolgend auch „Mieter“) u.a. über das Internet Artikel zur Miete an – 
vorwiegend gebrauchte Gabelstapler sowie Ersatzteile und Zubehör hierzu.  
 
(2) Allen Vorgängen im Zusammenhang mit der Ver- bzw. Anmietung von Fahrzeugen und / oder anderen 
Gegenständen (Angebote, Mietvertrag, Lieferung, etc.) liegen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (fortan: AGB) 
zugrunde.   

 
(3) Das nachfolgend generell als „Online-Katalog“ bezeichnete Produktangebot für unsere Kunden auf Internetseiten 
(z.B. auf www.sago-online.com) richtet sich insbesondere an Unternehmer (§ 14 Absatz 1 BGB), d.h. natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des Geschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln) sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts 
und öffentlich rechtliche Sondervermögen.  
 
(4) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Geltung der Anerkennung durch die SAGO GmbH. 
 
 
§ 2 Internetangebot und Vertragsschluss  
 
(1) Die im Internet („Online-Katalog“) aufgeführten Produkte und Leistungen stellen keine bindenden Angebote zum 
Abschluss eines (Miet-) Vertrags dar. Es handelt sich vielmehr um die Darstellung von Produkten und Leistungen mit 
der Möglichkeit für Kunden, von der SAGO GmbH ein verbindliches Angebot zur Anmietung zu erfragen. Dies gilt auch 
dann, wenn Preise genannt werden. Bis zum Zustandekommen eines Vertrages sind alle Angebote der SAGO GmbH 
unverbindlich; insb. ein Zwischenverkauf oder eine Zwischenvermietung bleibt vorbehalten. 
 
(2) Mit der Anforderung eines Angebots erklärt der Kunde noch kein verbindliches Vertragsangebot.  
 
(3) Auf der Grundlage der Anforderung eines Angebots kann die SAGO GmbH dem Kunden ein verbindliches und 
bindendes Angebot unterbreiten.  
 
(4) Ein (Miet-) Vertrag kommt erst zustande, wenn die SAGO GmbH dem Kunden ein verbindliches Angebot (ggf. 
inklusive weiterer Teile bzw. Zubehör) macht und der Kunde dieses Angebot durch gesonderte Erklärung annimmt.  
 
 
§ 3 Mietgegenstand, Bereitstellung, Lieferung 
 
(1) Die SAGO GmbH verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit zum 
vertragsgemäßen Gebrauch zu überlassen. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die Mietsache für den von ihm 
vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Zudem hat der Mieter etwaige behördliche Genehmigungen, die für den 
vorgesehenen Einsatz der Mietsache nötig sind, auf eigene Kosten zu beschaffen. 
 
(2) Die SAGO GmbH hat den Mietgegenstand in einwandfreiem und betriebsfähigem Zustand zu übergeben. Der 
Mieter soll den Mietgegenstand vor Mietbeginn besichtigen und etwaige Mängel rügen sowie die Vollständigkeit des 
Zubehörs prüfen.  
 
(3) Soweit nichts anderes vereinbart ist, übernimmt der Mieter den Transport des Mietgegenstands (zum Mieter bzw. 
zum Einsatzort der Mietsache) und zurück zur SAGO GmbH. Der Mieter trägt dabei das Transportrisiko.  
 
(4) Auf Wunsch des Mieters kann der Mietgegenstand (ggf. gegen Vereinbarung eines entsprechenden Entgelts) zum 
Mieter bzw. dem Einsatzort der Mietsache geliefert und wieder abgeholt werden. Für den Fall eines entgeltlichen 
Transports trägt die SAGO GmbH das Transportrisiko (für die Lieferung zum Mieter bzw. zum Einsatzort und ggf. für 
den Rücktransport). Bei einem unentgeltlichen Transport trägt das Transportrisiko der Kunde. 
 
(5) Der Mieter hat den Mietgegenstand unverzüglich nach Lieferung mit größtmöglicher Sorgfalt auf Mängelfreiheit zu 
untersuchen, das mängelfreie Mietobjekt abzunehmen und der SAGO GmbH die Abnahme mittels einer 
Übernahmebestätigung zu bestätigen. Weist der Mietgegenstand Mängel auf, sind diese der SAGO GmbH unver-
züglich mitzuteilen. 
 
(6) Gemietete Fahrzeuge werden voll aufgetankt bzw. mit aufgeladenen Batterien an den Mieter übergeben. Dieser 
hat die Fahrzeuge dann seinerseits voll aufgetankt bzw. mit aufgeladenen Batterien zurückzugeben, vgl. § 12 (2). 
 
 
§ 4 Freihaltung der Mietsache vor dem Zugriff Dritter / Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
 
(1) Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand von allen Zugriffen Dritter freizuhalten bzw. freizumachen (z.B. 
Zwangsvollstreckung, Zurückbehaltungsrecht eines Reparaturunternehmens, Pfandrecht etc.). Er ist verpflichtet, die 
SAGO GmbH unter Überlassung der entsprechenden Unterlagen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn solche 
Zugriffe Dritter erfolgen. Alle Kosten für Maßnahmen zur Aufhebung derartiger Zugriffe trägt der Mieter.  
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(2) Die vorstehende Benachrichtigungspflicht gem. § 4 (1) besteht auch, wenn der Mieter von beabsichtigten bzw. 
bevorstehenden Zugriffen Dritter Kenntnis erlangt.  
 
(3) Verstößt der Mieter gegen die sich aus § 4 (1) bzw. § 4 (2) ergebenden Verpflichtungen, schuldet er der SAGO 
GmbH den Ersatz des daraus entstandenen Schadens.  
 
 
§ 5 Mietzins, Zahlungsverzug, Aufrechnung / Zurückbehaltung, Insolvenz des Mieters 
 
(1) Der vereinbarte Mietzins gilt ausschließlich für die Mietsache (ohne weitere Kosten wie z.B. Transport, 
Versicherung, Betriebsstoffe usw.) und versteht sich netto zuzüglich der Mehrwertsteuer in jeweils geltender Höhe.  
Die Höhe des Mietzinses ergibt sich aus dem von der SAGO GmbH übermittelten Angebot und umfasst die 
Überlassung des Mietgegenstands für die Mietzeit.  
 
(2) Dabei versteht sich der Mietzins pro Tag für jeden Kalendertag, pro Woche für 5 Werktage und pro Monat für jeden 
Werktag des entsprechenden Monats. Abweichendes kann vereinbart werden (z.B. wenn die Mietsache auch an 
Samstagen oder Sonntagen oder Feiertagen eingesetzt werden soll). 
 
Die Miete wird jeweils ab dem Tag der Abholung der Mietsache bei der SAGO GmbH bzw. der Anlieferung der 
Mietsache beim Mieter / am Einsatzort berechnet, s.o. § 3 (3) + § 3 (4) – und (soweit nicht abweichend vereinbart) 
jeweils bis … 
 
- dem Tag der Rückgabe bei der tagesweisen Miete. 
- dem letzten Tag der Woche bei wochenweisen Miete. 
- dem letzten Tag des Monats bei der monatsweisen Miete. 
 
(3) Alle Kosten des Betriebs der Mietsache (wie z.B. Transport, Versicherung, Betriebsstoffe usw.) trägt der Mieter, 
dies gilt auch für alle mit dem Besitz und dem Betrieb der Mietsache verbundenen Steuern und Abgaben jeglicher Art. 
Zur Instandsetzung und Instandhaltung ist die SAGO GmbH nur verpflichtet, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde 
oder dies eine nicht abbedungene gesetzlichen Pflicht der SAGO GmbH ist.  
 
(4) Zahlungen sind bargeldlos von einem Konto des Mieters zu leisten. Eine Zahlung von Konten Dritter (Drittzahlung) 
hat nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der SAGO GmbH eine schuldbefreiende Wirkung für den Mieter. Die 
SAGO GmbH wird eine solche Zustimmung nicht unbillig verweigern. 
 
(5) Wenn nicht anders vereinbart, ist der Mietzins im Voraus fällig (bei einer monatsweisen Anmietung jeweils zum 3. 
Werktag eines Monats) und versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
 
(6) Gerät der Kunde mit der Zahlung des Mietzinses in Verzug, ist die offene Mietzinsforderung ab dem ersten Tag 
des Verzuges mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.  
 
(7) Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen, es sei denn, die zugrunde liegende 
Gegenforderung wurde durch die SAGO GmbH anerkannt oder rechtskräftig festgestellt. 
 
(8) Der Mieter teilt der SAGO GmbH unverzüglich mit, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Mieters, oder eine seiner Tochtergesellschaften gestellt werden sollte. 
 
 
§ 6 Nutzung des Mietgegenstands, Versicherung, Beschädigung, Verlust 
 
(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes, die er in eigenen Dingen 
anzuwenden pflegt, zu behandeln, d.h. insbesondere gegen Diebstahl zu sichern und vor Feuer und Witterungsein-
flüssen zu schützen. 
er Kunde hat für die hinreichende Einweisung und Schulung oder auf andere Art und Weise dafür zu sorgen, dass 
seine Erfüllungsgehilfen den Mietgegenstand dem üblichen Einsatz entsprechend einsetzen und bedienen. 
 
(2) Die SAGO GmbH kennzeichnet den Mietgegenstand durch Etikettierungen. Weder diese Etikettierungen noch 
sonstige Kennzeichnungen oder Herstellerhinweise, Seriennummern, Siegel o.ä. dürfen vom Mieter ohne vorherige 
Zustimmung von der SAGO GmbH entfernt oder verändert werden.  
 
(3) Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand angemessen (z.B. gegen Beschädigung, Zerstörung, Feuer und 
Diebstahl) zu versichern und dies der SAGO GmbH nachzuweisen. Darüber hinaus kann die SAGO GmbH den 
Abschluss einer Maschinenbruchversicherung verlangen. Der Mieter überträgt hiermit sämtliche ihm zustehende 
Ansprüche aus den vorgenannten Versicherungen auf die SAGO GmbH als Vermieterin. Ferner hat der Mieter die 
Mietsache in seine übliche Betriebshaftpflichtversicherung einzuschließen. Sollte der Mieter den Nachweis der 
vorgenannten Versicherungsdeckungen innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Mietvertrages nicht erbracht 
haben, kann die SAGO GmbH eine Versicherungsgesellschaft beauftragen, die genannten Gefahren zu Lasten und 
im Namen des Mieters oder im eigenen Namen zu versichern. Bei einer Versicherung im eigenen Namen ist der Mieter 
verpflichtet, der SAGO GmbH entstandene Kosten (für die entsprechenden Versicherungsbeiträge) zu erstatten.  
 
(4) Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß einzusetzen und die einschlägigen 
Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Straßenverkehrsvorschriften sorgfältig zu beachten. 
Dies gilt auch für etwaige behördliche Erlaubnisse, um die Mietsache zu nutzen. So müssen Nutzer/innen bzw. 



Bediener/innen von Gabelstaplern gem. FEM-Richtlinien älter als 18 Jahre sein und einen gültigen Staplerführerschein 
vorweisen können und ggf. auch einen gültigen Kfz-Führerschein besitzen. 
 
(5) Der Mieter hat Mängel sowie Beschädigungen des Mietgegenstands der SAGO GmbH unverzüglich anzuzeigen -  
unabhängig davon, ob diese Beschädigung auf natürlichem Verschleiß beruht oder von der SAGO GmbH oder dem 
Kunden zu vertreten ist.  
 
(6) Die Benutzung eines beschädigten bzw. nicht in betriebssicherem Zustand befindlichen Mietgegenstands ist 
unzulässig. Der Mietgegenstand darf ohne Zustimmung der SAGO GmbH weder vom Mieter noch von einer dritten 
Person geöffnet oder repariert werden. Die SAGO GmbH behält sich vor, sämtliche Reparaturen selbst oder durch von 
ihr beauftragte Personen / Unternehmen auszuführen. Für die Dauer der Reparatur ist der Mieter von der Zahlung der 
Miete nur befreit, wenn die Beschädigung nicht von ihm zu vertreten sind. Die Kosten der Reparatur trägt die SAGO 
GmbH; sofern der Mieter die Beschädigung zu vertreten hat, trägt dieser die Reparaturkosten. 
 
(7) Der Mieter hat einen Verlust der Mietsache der SAGO GmbH unverzüglich anzuzeigen – egal, ob der Mieter den 
Verlust zu vertreten hat oder nicht. Hat der Mieter den Verlust der Mietsache zu vertreten, trägt er alle damit 
einhergehenden Kosten inklusive der vereinbarten Miete sowie den Ersatz des der SAGO GmbH daraus entstandenen 
Schadens. Vorstehendes gilt auch beim Verlust von Zubehör. Sofern Zubehör vom Mieter unbrauchbar gemacht 
wurde, werden die betreffenden Teile, wenn sie nicht älter als ein Jahr sind, zum Wiederbeschaffungswert am Tage 
des Verlusts bzw. der Unbrauchbarmachung berechnet. Bei älteren Teilen wird der Teilwert des Gegenstands am 
Tage des Verlusts berechnet, es sei denn, die Beschädigung beruht auf normalem Verschleiß.  
 
 
§ 7 Aufwendungen, Wartung, Instandhaltung, Änderungen der Mietsache 
 
(1) Der Mieter trägt sämtliche Aufwendungen, die mit dem Betrieb und der Unterhaltung des Mietgegenstands 
verbunden sind. Insbesondere Treibstoff, Strom etc. Reparaturkosten sind von dem Kunden zu tragen, soweit diese 
nicht bereits in dem Mietpreis enthalten sind. Im Übrigen hat der Mieter den Mietgegenstand sachgerecht und pfleglich 
zu behandeln und in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand zu erhalten.  
 
(2) Sofern dem Mieter diese Pflicht vertraglich übertragen ist, hat er die notwendigen Instandhaltungs- und 
Reparaturarbeiten rechtzeitig durchführen zu lassen. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach, hat die 
SAGO GmbH das Recht, diese selbst oder durch Dritte durchzuführen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten hat der 
Kunde der SAGO GmbH mit der nächstfolgenden Mietzahlung zu erstatten. 
 
(3) Außer notwendigen (technisch–funktionellen) Vorrichtungen darf der Mieter ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
der SAGO GmbH keine Änderung an der Mietsache vornehmen oder vornehmen lassen. Alle zusätzlichen Teile gehen 
mit dem Einbau in das Eigentum der SAGO GmbH über. Ansprüche wegen möglicher Wertverbesserungen kann der 
Mieter, auch bei Zustimmung der SAGO GmbH zur Verbesserung, in keinem Falle geltend machen. 
 
(4) Notwendige Inspektions– und Instandsetzungsarbeiten hat der Mieter der SAGO GmbH rechtzeitig anzukündigen 
und von selbiger ausführen zu lassen. Reparaturen durch Dritte sind nur zulässig bei vorheriger Zustimmung durch 
die SAGO GmbH. Die Kosten trägt die SAGO GmbH, sofern der Mieter (bzw. für diesen tätige Dritte) die gebotene 
Sorgfalt beachtet hat. 
 
(5) Die SAGO GmbH ist berechtigt, die Mietsache jederzeit zu besichtigen und nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Mieter selbst zu untersuchen oder durch beauftragte Dritte untersuchen zu lassen. Die Kosten einer solchen 
Untersuchung trägt die SAGO GmbH. Der Mieter ist verpflichtet, der SAGO GmbH entsprechende Untersuchungen in 
jeder Weise zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 
 
 
§ 8 Einsatzort / Keine Untervermietung / Keine Überlassung an Dritte 
 
(1) Der Mieter darf den Mietgegenstand nur an dem vertraglich vorgesehenen Ort nutzen. Änderungen dieses Ortes 
sind der SAGO GmbH mindestens in Textform und mindestens 7 Werktage vorab anzuzeigen. Unabhängig davon hat 
der Mieter der SAGO GmbH auf Anfrage jederzeit Auskunft über den jeweiligen Stand– bzw. Einsatzort des 
Mietgegenstandes zu erteilen. 
 
(2) Es ist dem Mieter untersagt, den Mietgegenstand ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SAGO GmbH an 
Dritte weiterzuvermieten oder ihn Dritten anderweitig zum Gebrauch zu überlassen. Hiervon ausgenommen sind 
Mitarbeiter aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen des Mieters. Wird die Zustimmung versagt, hat der Mieter kein 
Kündigungsrecht (gemäß § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB).  
 
(3) Im Falle der berechtigten Untervermietung / Gebrauchsüberlassung darf der Mietgegenstand nur innerhalb des 
Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt und nur innerhalb dieses Gebietes bewegt bzw. 
transportiert werden.  
 
(4) Unbeschadet des vorherigen Zustimmungserfordernisses tritt der Mieter seine Forderungen gegenüber dem 
Untermieter schon jetzt und unwiderruflich an die SAGO GmbH ab – zur Sicherung der Forderungen der SAGO GmbH 
gegen den Kunden. Die SAGO GmbH nimmt die Abtretung hiermit an.  
 
 
 
 



 
 
§ 9 Gefahrtragung 
 
(1) Mit der Abholung bzw. Übersendung der Mietsache geht die Gefahr der Beförderung auf den Mieter über, s.o. § 3 
(3). Etwas anderes gilt nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde, insb. bei einem entgeltlichen Transport durch 
die SAGO GmbH im Auftrag des Kunden, s.o. § 3 (4). 
 
(2) Der Mieter haftet bei eigenem Verschulden sowie bei Verschulden durch Personen, die auf seine Veranlassung hin 
mit dem Mietgegenstand in Berührung gekommen sind, bis zur Rückgabe für Beschädigung, Untergang und Verlust 
des Mietgegenstands sowie für Wertminderung, die über die Abnutzung durch den vertragsgemäßen Gebrauch des 
Mietgegenstands hinausgeht. Verschuldensunabhängig haftet der Mieter für alle Risiken, die im Rahmen einer 
geeigneten Versicherung versichert werden können. Eine Haftung des Mieters besteht nicht, wenn der Schaden auf 
Verschulden der SAGO GmbH oder Erfüllungsgehilfen der SAGO GmbH beruht. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, die SAGO GmbH unverzüglich und mindestens in Textform über den Eintritt solcher 
Ereignisse zu unterrichten, s.o. § 6 (5) und § 6 (7). 
 
(3) Der Mieter hat die SAGO GmbH bei Unfällen zu unterrichten und deren Weisungen abzuwarten. Bei 
Verkehrsunfällen und bei Verdacht von Straftaten (z.B. Diebstahl, Sachbeschädigung etc.) ist die Polizei 
hinzuzuziehen. 
 
(4) Bei totaler Beschädigung oder Verlust des Mietgegenstands oder bei schadensbedingten Reparaturkosten von 
mehr als 60 % des Wiederbeschaffungswertes des Mietgegenstands kann jeder Vertragspartner den Mietvertrag 
außerordentlich kündigen,  
 
- bei einer Mietzeit nach Tagen täglich. 
- bei einer Mietzeit nach Wochen jeweils zum letzten Tag einer Woche. 
- bei einer Mietzeit nach Monaten zum Ende eines Monats. 
 
(5) Totalschaden, Verlust oder Beschädigung des Mietgegenstands entbinden den Kunden nur dann von der 
Verpflichtung weiterer Mietzahlungen, wenn der Mietvertrag wirksam gekündigt ist. 
 
(6) Entschädigungsleistungen Dritter werden auf die Zahlungs- oder Reparaturverpflichtungen des Kunden 
angerechnet. 
 
 
§ 10 Ansprüche bei Sachmängeln, Gewährleistung 
 
(1) Der Kunde ist zur Erhaltung seiner Mängelrechte verpflichtet, erkennbare Mängel der SAGO GmbH unverzüglich 
und mindestens in Textform anzuzeigen. Zudem hat der Mieter der SAGO GmbH eine angemessene Frist zu setzen, 
um dieser die Beseitigung des Mangels zu ermöglichen. 
 
(2) Eine Mängelhaftung ist ausgeschlossen, sofern ein Mangel auf dem unsachgemäßen Betrieb des Mieters beruht; 
hierzu zählen insbesondere (aber nicht nur):  
 
- die unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäß Bedienung / Behandlung / Verwendung der Mietsache. 
- die Verwendung von nicht von der SAGO GmbH oder dem Hersteller zum Einsatz freigegebenen Verbrauchs-

materialien. 
- die Verwendung von nicht von der SAGO GmbH oder dem Hersteller zum Einsatz freigegebenen Verschleiß- bzw. 

Ersatzteilen. 
 
(3) Die verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel i.S.d. § 536 a Abs. 1 Satz 1 BGB ist ausgeschlossen. 
 
(4) Eine Mietminderung durch Abzug vom vereinbarten Mietzins ist unzulässig. Eine entsprechende Aufrechnung ist 
nur zulässig, wenn der Anspruch, mit dem der Mieter aufrechnen möchte, unstreitig ist oder rechtskräftig festgestellt 
wurde.  
 
(5) Handelt es sich bei der Mietsache um ein Fahrzeug bzw. einen Gabelstapler und wird dieses / dieser nach der 
Überlassung mangelhaft, hat der Mieter keinen Anspruch auf Nacherfüllung bzw. die Überlassung eines anderen 
Fahrzeugs / Gabelstaplers. Zudem hat der Mieter keinen Anspruch auf ihm (infolge der Mangelhaftigkeit der Mietsache 
nach deren Überlassung) entstehende Schäden. Die SAGO GmbH wird in solchen Fällen versuchen, nach der 
Überlassung entstehende Mängel zeitnah zu beheben und bei Gebrauchsuntauglichkeit der Mietsache zeitnah einen 
adäquaten Ersatz zu stellen, kann dies aber nicht garantieren. 
 
 
§ 11 Beendigung des Mietverhältnisses / (außerordentliche) Kündigung / Zurückbehaltung 
 
(1) Ordentliche Kündigung bzgl. beider Vertragsparteien 
 
a. Wurde bzgl. der Mietzeit ein befristeter Zeitraum vereinbart, ist das Mietverhältnis für beide Seiten vor dessen Ablauf 
nicht ordentlich kündbar. Dasselbe gilt für eine vereinbarte Mindestlaufzeit des Mietvertrages innerhalb dieser 
Mindestlaufzeit. 
 



b. Wurde bzgl. der Mietzeit kein befristeter Zeitraum vereinbart, ist das Mietverhältnis für beide Parteien ordentlich 
kündbar – und zwar 
 
- an jedem Tag zum Ablauf des folgenden Tages, wenn die Miete nach Tagen bemessen ist. 
 
- spätestens am dritten Tag vor dem Tag mit dessen Ablauf das Mietverhältnis enden soll, wenn die Miete nach 

längeren Zeitabschnitten bemessen ist (z.B. wöchentlich oder monatlich). 
 
(2) Außerordentliche Kündigung der SAGO GmbH 
 
Die SAGO GmbH ist jeweils zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn ein gesetzlicher Grund geben ist, insb. ein 
„wichtiger Grund“ im Sinne des § 543 Abs. 1 BGB. Hierzu zählen zum Beispiel (aber nicht nur), wenn … 
 
- der Mieter den Mietgegenstand unsachgemäß gebraucht oder Dritten ohne schriftliche Zustimmung der SAGO 

GmbH überlässt. 
 

- der Mieter ohne Einwilligung der SAGO GmbH den Mietgegenstand oder einen Teil desselben nicht 
bestimmungsgemäß verwendet oder an einen anderen Ort verbringt. 
 

- der Mieter insgesamt mit der Zahlung von zwei Mieten im Rückstand ist. Dabei kommt es nur auf die Höhe des 
Rückstandes an (zwei Mieten) – nicht auf den Zeitraum, innerhalb dessen dieser Rückstand aufläuft. 

 

- der Mieter die vereinbarten Mieten drei Mal unpünktlich oder drei Mal nicht in voller Höhe zahlt (Beispiel: zwei 
Zahlungen sind unpünktlich, eine weitere Zahlung liegt unterhalb der vereinbarten Miete; Beispiel: eine Zahlung 
ist unpünktlich, zwei weitere Zahlungen liegen unterhalb der vereinbarten Miete).  

 

- der Mieter die vereinbarten Mieten zwei Mal unpünktlich und nicht in voller Höhe zahlt (Beispiel: zwei Zahlungen 
sind unpünktlich und liegen unterhalb der vereinbarten Miete).  

 

- Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des Mieters betrieben werden, gegen den Mieter die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, Der Mieter der SAGO nicht mitteilt, dass gegen ihn die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wurde – s.o. § 5 (8) – oder der SAGO GmbH nach Vertragsschluss 
Tatsachen bekannt werden, nach denen sich die Kreditwürdigkeit des Mieters wesentlich vermindert. 

 
Im Falle einer fristlosen Kündigung des Mietvertrags hat die SAGO GmbH das Recht, den Mietgegenstand 
unverzüglich zurückzufordern. Wird der Mietgegenstand nicht innerhalb von zwei Werktagen zurückgebracht, hat die 
SAGO GmbH das Recht, den Mietgegenstand auf Kosten des Mieters (ohne Anrufung eines Gerichts) abzuholen bzw. 
abholen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt der Mieter, der der SAGO GmbH bzw. deren Erfüllungsgehilfen auch Zutritt 
zu dem Mietgegenstand zu gewähren und den Abtransport desselben zu ermöglichen hat. 
 
Im Falle einer fristlosen Kündigung des Mietvertrages bleiben die Ansprüche der SAGO GmbH bestehen. Allerdings 
werden die Beträge, die die SAGO GmbH z.B. durch anderweitige Vermietung generiert, nach Abzug der durch die 
Rückholung und Neuvermietung entstandenen Kosten angerechnet. 
 
Die außerordentliche Kündigung ist erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 
oder nach erfolgter Abmahnung zulässig, es sei denn, dieser bedarf es kraft Gesetzes nicht. 
 
(3) Außerordentliche Kündigung des Mieters 
 
Die außerordentliche Kündigung ist erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist 
oder nach erfolgter Abmahnung zulässig, es sei denn, dieser bedarf es kraft Gesetzes nicht. 
 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.  
 
(4) Zurückbehaltung 
 
Kommt der Mieter mit einer Zahlung ganz oder teilweise länger als 5 Werktage in Verzug oder wird ein Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt, darf die SAGO GmbH unbeschadet anderer Rechte 
sämtliche … 
 
- Forderungen aus der Kunden– bzw. Lieferantenbeziehung sofort fällig stellen und … 
 
- Lieferungen und Leistungen aus noch nicht oder nicht vollständig erfüllten Verträgen zurückhalten. 
 
 
§ 12 Rückgabe 
 
(1) Nach Ende der Mietzeit hat der Mieter den Mietgegenstand einschließlich Zubehör auf eigene Kosten und auf 
eigene Gefahr in betriebsfähigem und gereinigtem Zustand der SAGO GmbH an deren Geschäftssitz zurückzugeben. 
Die Rückgabe hat zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten und so zu erfolgen, dass die SAGO GmbH den 
Mietgegenstand noch am selben Tage überprüfen kann.  
 



(2) Fahrzeuge sind voll aufgetankt bzw. mit aufgeladenen Batterien zurückzugeben, s.o. § 3 (6). Fehlmengen werden 
von der SAGO GmbH nach der Mietzeit in Rechnung gestellt. 
 
(3) Die Parteien fertigen vor einem Transport der Mietsache eine Zustandsdokumentation, welche etwaige 
Beschädigungen, übermäßige Abnutzung oder andere Besonderheiten festhält. Die Dokumentation soll die Fertigung 
von Fotos/ Lichtbildern des Mietgegenstands umfassen. 
 

(4) Wird der Mietgegenstand später als vereinbart zurückgegeben, hat der Mieter die Mietzeitüberschreitung auf Basis 

der üblicherweise von der SAGO GmbH vereinbarten Mieten zu vergüten. Darüber hinaus hat der Mieter der SAGO 
GmbH etwaig entstandene Schäden wegen der verspäteten Rückgabe zu erstatten (insbesondere, wenn die 
Mietsache einem Folgemieter nicht übergeben werden kann). 
 
(5) Wird der Mietgegenstand vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurückgegeben, so besteht der Mietanspruch für die 
volle Mietzeit fort, wenn der Mietgegenstand nicht anderweitig vermietet werden kann. 
 
 
§ 13 Sonstige Haftung / Haftung für sonstige Schäden 
 
(1) Die Haftung der SAGO GmbH ist ausgeschlossen. Diese Begrenzung gilt nicht:  
 
- bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Mieters. 
- bei grob fahrlässigem, arglistigem oder vorsätzlichem Handeln der SAGO-GmbH.  
- bei Ansprüchen des Mieters nach dem Produkthaftungsgesetz. 
- Bei der Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 

des Mietvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Mieter regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf („Kardinalpflicht“), jedoch begrenzt auf den bei Eintritt des Vertragsschlusses vernünftigerweise zu 
erwartenden Schaden. 

 
Die SAGO GmbH haftet auch für von ihr beauftragte Erfüllungsgehilfen; insoweit gelten die ersten zwei Sätze 
entsprechend. 
 
(2) Soweit die Haftung der SAGO GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
§ 14 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
(2) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der SAGO GmbH, 
sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann bzw. eine Kauffrau, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine juristische Person des öffentlich–rechtlichen Sondervermögens handelt. 
 
(3) Der gleiche Gerichtsstand (Geschäftssitz der SAGO GmbH) gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder 
sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
(4) im Übrigen gilt bei Ansprüchen der SAGO GmbH gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 
 
 
 
Hamburg, 14.03.2024 
 


